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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO Wr §129 Abs10

BauRallg

VVG §10 Abs2

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2011/05/0152 E 28. Oktober 2013 RS 1

Stammrechtssatz

Die Vollstreckung eines Beseitigungsauftrages ist während der Anhängigkeit eines Ansuchens um nachträgliche

Baubewilligung unzulässig (Hinweis Erkenntnisse vom 30. April 2013, 2013/05/0007, und vom 28. Mai 2013,

2011/05/0139). Dies setzt aber nicht nur voraus, dass sich das nachträgliche Bauansuchen auf das vom

Vollstreckungsverfahren betro@ene Bauobjekt bezieht, sondern auch, dass diesbezüglich überhaupt eine nachträgliche

Baubewilligung erteilt werden kann.
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